
 Herr Sterzenbach berichtet kurz über den Sachstand zu verschiedenen Anregungen aus der letzten 
Sitzung. 
 

 Herr Kolf geht auf die Asphaltierung der Alzenbacher Brücke ein. Zunächst sei man hierüber erfreut 
gewesen, hätte dann aber feststellen müssen, dass die oftmals bemängelte Situation an den 
Sinkkästen durch das Auftragen der weiteren Asphaltschicht noch verschlimmert worden sei. 
Eigentlich habe man erwartet, dass mit der Sanierungsmaßnahme auch diese Situation verbessert 
würde.  
Herr Sterzenbach verweist auf die Zuständigkeit des Landesbetriebes als Straßenbaulastträger. Man 
werde das Problem erneut vortragen. 
 

 Frau Schumacher bittet, sich den Bereich Krabachtalstraße, Ortausfahrt vor der Brücke, anzusehen. 
Die Asphaltschicht sei dort großräumig abgefahren und stelle eine Gefahr dar. Hinter der letzten 
Kurve vor der Brücke seien die Bankette stark ausgespült. 

 

 Frau Sauer fragt nach dem Sachstand zu den Kolumbarien. 
Anmerkung der Verwaltung: 
Die Ausschreibung erfolgt diesen Monat. Mit der Realisierung ist in der zweiten Jahreshälfte 2017 zu 
rechnen. 

 

 Unter Bezugnahme auf eine frühere Anregung fragt Frau Sauer nach dem Zustand der 
Friedrichsquelle. 
Anmerkung der Verwaltung: 
Der Sachverhalt wurde aufgrund einer vorherigen Anregung an das Forstamt weitergegeben. Neue 
Erkenntnisse gibt es nicht. Sobald Näheres bekannt ist, erfolgt eine Information. 

 

 Herr Mittermeier spricht das Fahrzeug für das Jugendcafé an. Der Anschaffungspreis sei ja auf 
15.000 Euro gedeckelt. Er fragt, ob bei weiteren Spenden auch diese zum Autokauf verwendet 
werden dürfen. 
Der Bürgermeister stellt klar, dass die Spenden ja über den Förderverein Jugend akquiriert werden. 
Von dort aus stehe die Zusage einer Spende von 10.000 Euro. Zusätzlich stehe ein Gemeindeanteil  
von maximal 5.000 Euro zur Verfügung. Der Bürgermeister stellt klar, dass weitere Spenden gerne 
entgegengenommen werden. Letztendlich reduziere sich dadurch aber der Gemeindeanteil. Es 
bestehe ja ein Ausschussbeschluss zur Beschaffung eines Fahrzeuges von maximal 15.000 Euro.  

 


